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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1968

Norm

ZPO §261 Abs3

Rechtssatz

Diese Bestimmung ist unanwendbar und der Beschluß, womit der Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges

stattgegeben wurde, mit Rekurs anfechtbar, wenn sich die meritorische Entscheidung des Erstgerichtes auf einen

Sachverhaltskomplex und Rechtskomplex bezieht, der von der Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges nicht

betroffen war.
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